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Göpf Möckli Daniel Vetterli
SVP SVP
Gemeindehausstrasse 24 Oberschlatthof

8254 Basadingen 8259 Rheinklingen

Motion «Superwahlsonntag auf Abstimmungstag legen»

Der Regierungsrat wird beauftragt, das Gesetz über das Stimm und Wahlrecht (RB
161.1 - StWG) so zu ergänzen, dass die Wahlen des Regierungsrates und des Grossen
Rates künftig auf das Datum einer eidgenössischen Abstimmung gelegt werden.

Begründung:

Dieses Vorgehen bringt zwei wesentliche Vorteile:
1. Effjzlenzsteigerung und Ressourcenschonung

Die Organisation und Durchführung von Wahlen erfordert erhebliche personelle und
finanzielle Ressourcen. Durch die Zusammenlegung mit einem eidgenössischen
Abstimmungstermin können erhebliche Synergien genutzt werden, das die Infra-
Struktur für Abstimmungen ohnehin bereitgestellt wird. Dies reduziert administrative
Doppelspurigkeiten, spart Kosten und erleichtert die Durchführung für die kommu-
nalen Wahlbehörden.

2. Höhere Wahlbeteiligung und demokratische Legimitation
In vielen Kantonen zeigt sich, dass kantonale Wahlen eine tiefere Wahlbeteiligung
aufweisen als eidgenössische Abstimmungen. Die Zusammenlegung mit einem
eidgenössischen Urnengang führt nachweislich zu einer deutlcih höheren Wahlbe-
teiligung, da die Stimmberechtigten bereits mobiliesiert sind. Dies stärkt die demo-
kratische Legitimation der gewählten Behörden und stellt sicher, dass eine breitere
Wählerschaft an den kantonalen Wahlen teilnimmt.

3. Keine einseitige Bevorzugung durch Abstimmungsthemen
Ein oft geäusserter Einwand ist, dass gewisse Abstimmungsvorlagen einer Partei
oder politische Strömung überproportional begünstigen könnten. In der Praxis zeigt
sich jedoch, dass die Mobilisierung durch eine Abstimmung immer beide Seiten be-
trifft - sowohl Befürworter als auch Gegner. Die Verzerrungseffekte sind daher ge-
ring, während der generelle demokratische Nutzen einer höheren Wahlbeteiligung
überwiegt.

4. Vereinfachung für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Eine Bündelung von Wahlen und Abstimmungen reduziert den Abstimmungsmara-
thon und senkt die Gefahr der Ermüdung durch zu viele separate Urnengänge. Die
Bevölkerung kann sich gezielter informieren und ihre Stimme effizienter abgeben.

Diese Massnahme verbessert somit die demokratische Partizipation, spart Kosten und op-
timiert die Organisation kantonaler Wahlen. Sie trägt dazu bei, dass Regierungs- und Par-
lamentswahlen künftig von einer breiteren Wählerschaft getragen werden und dadurch ih-
re Legimjtation gestärkt wird.

Basadingen, Rheinklingen 05.März 2025
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